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Zahl: 

Gegenstand: 

 

 

B-2020-1039-00004 

 

Abbruch eines Wohngebäudes mit angebautem Nebengebäude  

Josef Fuchs-Knopper, 8511 Sankt Stefan ob Stainz 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung gegenüber unbestimmten Adressatenkreis 

 

Baubehörde St. Stefan ob Stainz 
 

 

Kundmachung und Ladung 

zur Abbruchverhandlung 
 

Mit der Eingabe vom 20.12.2019 hat/haben Josef Fuchs-Knopper, 8511 Sankt Stefan ob Stainz 

gemäß § 32 Abs. 1 des Steiermärkischen Baugesetzes (BauG), LGBl. Nr. 59/1995, in der geltenden 

Fassung, um die Erteilung der Abbruchbewilligung für  ein Wohngebäudes mit angebautem 

Nebengebäude auf dem Bauplatz/der Grundstücksfläche, bestehend aus dem Grundstück/den 

Grundstücken/Teil(en) von Grundstück(en) Nr.: 66/2, EZ: 61215/00003, KG: 61215, angesucht. 

 

Hierüber werden im Sinne der §§ 39 bis 44 AVG 1991, BGBl. Nr. 51, i. d. g. F., die Bauverhandlung 

und der Ortsaugenschein von Amts wegen/auf Antrag für  

 

Donnerstag, den 06.02.2020 um ca. 7.30 Uhr 

 

mit dem Zusammentritt in Grubberg 3, 8511 St. Stefan ob Stainz, angeordnet. 

 

Verhandlungsleiter:   Mag. Markus Rainer 

Sachverständige:  BM DDipl.-Ing. Hans Georg Leitinger 

     

 

Bearbeiter:  Garber Gabriele 
 

St. Stefan ob Stainz, am «LADBV» 
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Dem Ansuchen würde stattgegeben werden, sofern sich nicht von Amts wegen Bedenken dagegen 

ergeben. 

 

 

An der Verhandlung teilnehmende Vertreter beteiligter Stellen oder Personen haben sich rechtzeitig 

mit den erforderlichen Weisungen und Ermächtigungen zu versehen, um bindende Erklärungen bei 

der mündlichen Verhandlung abgegeben zu können. Etwaige Vorbehalte hinsichtlich nachträglicher 

Erklärungen können gemäß den oben angeführten Bestimmungen nicht berücksichtigt werden. 

 

Die für das Verfahren eingereichten Unterlagen liegen bis zum Tag vor der Bauverhandlung während 

der Amtsstunden der Gemeinde St. Stefan ob Stainz, 8511 St. Stefan ob Stainz 21 zur allgemeinen 

Einsicht auf.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verhandlung – abgesehen von der persönlichen Verständigung 

der bekannten Beteiligten durch Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde St. Stefan ob Stainz sowie 

durch Veröffentlichung auf der Website der Behörde: www.st-stefan-stainz.gv.at unter  

http://www.st-stefan-stainz.gv.at/gemeinde/amtstafel/ kundgemacht wurde. 

 

An das Gemeindeamt St. Stefan ob Stainz mit dem Ersuchen, 

 

A. Kundmachung durch Anschlag an der Amtstafel: 
 
die gegenständliche Kundmachung an der Amtstafel durch volle 2 Wochen hindurch/bis zum 

Tag der Verhandlung anzubringen und sodann – mit einem Anbringungs- und 

Abnahmevermerk versehen – rückzuübermitteln, 

 

B. Zusätzliche Kundmachung in geeigneter Form: 
 
die gegenständliche Kundmachung unter der Internetadresse der Behörde bis zum Tag der 

Verhandlung unter http://www.st-stefan-stainz.gv.at/gemeinde/amtstafel/ zu veröffentlichen. 

 
 
Der Bürgermeister           Angeschlagen am……………………………………….. 
 
Stephan Oswald                                                          Abgenommen am 
………………………………………. 
 
 

http://www.st-stefan-stainz.gv.at/
http://www.st-stefan-stainz.gv.at/gemeinde/amtstafel/
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